
  
 
 
 
 

Anschrift: Finanzgericht Baden-Württemberg - Senate in Stuttgart -, Postfach 10 14 16, 70013 Stuttgart 
Dienstgebäude: Börsenstr. 6, 70174 Stuttgart 
Fernsprecher: 0711 6685 604, Fax: 6685 698, E-Mail: Poststelle@FGStuttgart.justiz.bwl.de 
Verkehrsverbindung: Stadtmitte 

FINANZGERICHT BADEN-WÜRTTEMBERG 
 

                 Im Namen des Volkes 
Gerichtsbescheid 

 
Az.: 12 K 2489/09  
 

In dem Finanzrechtsstreit 
 

Kläger 
prozessbevollmächtigt: 
 

gegen 
 
Finanzamt 

Beklagter 
 
wegen Umsatzsteuer für 2003 und 2004 
 
hat der 12. Senat des Finanzgerichts Baden-Württemberg am 9. Januar 2013 durch 
 
Vorsitzenden Richter am Finanzgericht  
Richter am Finanzgericht  
 
für Recht erkannt: 
 
1. Die Klage wird abgewiesen. 
 
2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

 
3. Die Revision wird zugelassen. 
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Rechtsmittelbelehrung  

 
Jeder Beteiligte kann innerhalb eines Monats nach Zustellung des Gerichtsbescheides 
beim Finanzgericht schriftlich oder zur Niederschrift der/des Urkundsbeamtin/en der 
Geschäftsstelle mündliche Verhandlung  beantragen. Wird rechtzeitig mündliche Ver-
handlung beantragt, gilt der Gerichtsbescheid als nicht ergangen; andernfalls wirkt er 
als Urteil. 
 
Hat das Finanzgericht die Revision zugelassen, kann gegen den Gerichtsbescheid 
auch Revision  eingelegt werden. 
Wird von beiden Rechtsbehelfen Gebrauch gemacht, findet mündliche Verhandlung 
statt. 
 
Die Revision ist  innerhalb eines Monats  nach Zustellung des vollständigen Gerichts-
bescheides bei dem Bundesfinanzhof  schriftlich einzulegen∗. Sie muss den angefoch-
tenen Gerichtsbescheid bezeichnen. Ihr soll eine Abschrift oder Ausfertigung des ange-
fochtenen Gerichtsbescheides beigefügt werden. 
Die Revision ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen Ge-
richtsbescheides zu begründen. Auch die Revisionsbegründung ist bei dem Bundesfi-
nanzhof einzureichen. Sie muss die Erklärung enthalten, inwieweit der Gerichtsbe-
scheid angefochten und dessen Aufhebung beantragt wird (Revisionsanträge). Außer-
dem muss sie die Revisionsgründe angeben, indem die Umstände bestimmt bezeichnet 
werden, aus denen sich eine Rechtsverletzung durch das Urteil ergibt; soweit Verfah-
rensmängel gerügt werden muss sie auch die Tatsachen angeben, aus denen sich der 
Mangel ergibt. 
 
Bei der Einlegung und Begründung der Revision sowie in dem weiteren Verfahren vor 
dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte vert reten lassen.   Zur Vertretung 
der Beteiligten vor dem Bundesfinanzhof berechtigt sind Rechtsanwälte, Steuerberater, 
Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer oder vereidigte Buchprüfer; zur Vertretung 
berechtigt sind auch Gesellschaften im Sinne des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungs-
gesetzes, die durch solche Personen handeln. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufga-
ben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch eigene Beschäftigte mit Befähi-
gung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt anderer 
Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ih-
nen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse vertreten 
lassen. 
 
Postanschrift des Bundesfinanzhofs: 
Hausanschrift: 
Telefax-Anschluss: 

Postfach 86 02 40, 81629 München 
Ismaninger Str. 109, 81675 München 
(0 89) 92 31-2 01 

                                                           
∗ Rechtsmittel können auch über den elektronischen Gerichtsbriefkasten des Bundesfinanzhofes einge-
legt und begründet werden, der über die vom Bundesfinanzhof zur Verfügung gestellte Zugangs- und 
Übertragungssoftware erreichbar ist. Die Software kann über die Internetseite "www.bundesfinanzhof.de" 
lizenzkostenfrei herunter geladen werden. Hier befinden sich auch weitere Informationen über die Einzel-
heiten des Verfahrens, das nach der Verordnung der Bundesregierung über den elektronischen Rechts-
verkehr beim Bundesverwaltungsgericht und beim Bundesfinanzhof vom 26. November 2004 (BGBl. I 
S. 3091) einzuhalten ist. 
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T a t b e s t a n d  

 

Streitig ist, ob die kurzfristige Beherbergung von Arbeitnehmern, die der Unternehmer 

für einige Wochen als Erntehelfer beschäftigt, nach § 4 Nr. 12 Buchst. a Satz 2 des 

Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerfrei ist. 

 

Der Kläger führt als selbständiger Unternehmer vor allem Umsätze im Rahmen eines 

land- und forstwirtschaftlichen Betriebs aus. Die Umsätze des Klägers wurden in den 

Kalenderjahren 2004 und 2005 (Streitjahre) nach den allgemeinen Vorschriften des 

UStG besteuert. 

 

In seinem Betrieb beschäftigte er in den Streitjahren als Erntehelfer - aufgrund befriste-

ter Arbeitserlaubnisse - auch Staatsangehörige aus anderen Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union. Diesen stellte er auch die Unterkunft. Hierfür zog er vom Arbeitslohn 

einen Betrag von täglich 2,70 Euro ab. Das Beschäftigungsverhältnis erstreckte sich in 

den Streitjahren jeweils über Zeiträume von sechs bis acht Wochen.  

 

Der Beklagte führte bei dem Kläger eine Außenprüfung durch, die die Umsatzsteuer für 

beide Streitjahre umfasste. Mit seinem Bericht vom 14. Februar 2008 stellte der Prüfer 

fest, dass das Entgelt, das die Erntehelfer für die Unterkunft zu zahlen hatten, den Be-

triebseinnahmen des Klägers hinzuzuschlagen sei. Auch sei das Entgelt bei der Be-

messungsgrundlage der Umsatzsteuer im Einzelnen wie folgt zu berücksichtigen: 

 

für das Streitjahr  
  
2003 3.324 Euro 
2004 3.206 Euro 
 

Dem folgte der Beklagte mit den Bescheiden vom 31. März 2008. Der Einspruch hier-

gegen blieb erfolglos. Mit seiner Einspruchsentscheidung vom 7. Mai 2009 stützte sich 

der Beklagte im Wesentlichen auch darauf, dass der Kläger die Unterkünfte seinen Ar-

beitnehmern nur zur kurzfristigen Beherbergung überlassen habe. 

 

Hiergegen wendet sich die vorliegende Klage. 
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Der Kläger ist im Wesentlichen der Ansicht, dass das Tatbestandsmerkmal der kurzfris-

tigen Beherbergung von Fremden im Sinne von § 4 Nr. 12 Buchst. a Satz 2 UStG nicht 

von Art 135 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 

2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gedeckt sei. Im Übrigen nimmt der 

Kläger Bezug auf die von ihm mit Schriftsatz vom 20. September 2012 vorgelegten An-

träge auf Arbeitsgenehmigung und „Einstellungszusage(n) / Arbeitsvertrag“. 

 

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

 

1. Die Klage ist unbegründet. 

 

Dabei geht der Senat davon aus, dass sich der Gegenstand des Klagebegehrens im 

Sinne von § 65 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO) darauf richtet, die Be-

scheide vom 31. März 2008 in der Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 7. Mai 

2009 zu ändern und dabei die Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer 

 

für das Streitjahr um 
  
2003 3.324 Euro 
2004 3.206 Euro 
 

zu mindern. Dies entnimmt der Senat dem Schriftsatz des Klägers vom 5. Juni 2009. 

 

Nach § 4 Nr. 12 Buchst. a Satz 1 UStG ist u. a. die Vermietung und die Verpachtung 

von Grundstücken steuerfrei. Dagegen sind nicht befreit die Vermietung von Wohn- und 

Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden be-

reithält (§ 4 Nr. 12 Buchst. a Satz 2 UStG). Entscheidend für die Frage, ob eine kurzfris-

tige oder eine auf Dauer angelegte Überlassung von Räumen vorliegt, ist nicht die tat-

sächliche Dauer der Vermietung, sondern die aus den gesamten äußeren Umständen 

ableitbare diesbezügliche Absicht des Vermieters (Urteil des Bundesfinanzhofs [BFH] 

vom 6. August 1998, BFH/NV 1999, 84, unter 2. a, m. w. Nachw.). 

 

Für die Frage, welche Absicht der Vermieter wirklich hatte, sind die Gesamtumstände 

maßgeblich. Im Streitfall ist daher zunächst festzustellen, gegenüber wem der Kläger in 

den Kalenderjahren 2003 und 2004 (Streitjahre) Vermietungsleistungen erbracht hat. 

Sodann sind die diesen Leistungen zugrundeliegenden vertraglichen Abmachungen 

einschließlich des maßgeblichen Abrechnungsmodus für das Entgelt unter dem Ge-

sichtspunkt der Abgrenzungsfrage zu würdigen. Schließlich sind auch außervertragliche 

Umstände in die Gesamtabwägung einzubeziehen (BFH-Urteil vom 6. August 1998, 

BFH/NV 1999, 84, unter 2. a, m. w. Nachw.).  
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Die Gewichtung der jeweiligen Sachverhaltselemente (Abgrenzungskriterien) ist Teil der 

Tatsachenwürdigung durch das Finanzgericht. Die Tatsachenwürdigung wird durch die 

sog. Sechs-Monats-Grenze erleichtert: Wenn das Finanzgericht zu der Überzeugung 

gelangt, dass  das konkrete Mietverhältnis nach den Vorstellungen des Vermieters nicht 

länger als sechs Monate dauern sollte, kann von einer nur kurzfristigen Beherbergung 

ausgegangen werden (BFH-Urteil vom 6. August 1998, BFH/NV 1999, 84, unter 2. b, m. 

w. Nachw.).  

 

Diese Grundsätze einschließlich der Sechs-Monats-Grenze stehen in Einklang mit Art. 

13 Teil B Buchst. b Nr. 1 der Sechsten Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Har-

monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 

77/388/EWG. Allerdings können z. B. auch über sechs Monate hinaus praktizierte Ta-

gesmietverhältnisse aufgrund der Gesamtumstände des Falles zur Annahme einer nicht 

mehr kurzfristigen Vermietung führen (BFH-Urteil vom 6. August 1998, BFH/NV 1999, 

84, unter 2. c, m. w. Nachw.).  

 

Schließlich ist das Wort „Fremde" in § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG weit auszulegen. Der Be-

griff dient nur der Abgrenzung von Logierbesuchen von Verwandten und Freunden. Da 

solche Besuche schon mangels Entgeltlichkeit nicht steuerbar sein dürften, hat das 

Wort „Fremde" kaum Bedeutung. Fremde sind z. B. auch Vereinsangehörige und Ar-

beitnehmer des Vermieters, die sich in der Unterkunft - ebenso wie etwa Asylbewerber 

und Flüchtlinge - häuslich einrichten und (vorübergehend) dort ihren Lebensmittelpunkt 

begründen (BFH-Urteil vom 6. August 1998, BFH/NV 1999, 84, unter 3., m. w. Nachw.). 

 

Danach ist die vorliegende Klage unbegründet, weil der Kläger - wie er selbst angibt - 

das konkrete Mietverhältnis mit seinen Beschäftigten nur auf eine Zeit von jeweils weni-

ger als sechs Monaten abgeschlossen hatte. Hierfür spricht auch der in der jeweiligen 

„Einstellungszusage“ genannte Tagessatz. 
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2. Der Kläger trägt gemäß § 135 Abs. 1 FGO die Kosten des Verfahrens. 

 

3. Die Revision wird gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2 FGO im Hinblick auf die  Frage zugelas-

sen, ob die Vermietung an Arbeitnehmer eine „kurzfristige Vermietung an Fremde" im 

Sinne des § 4 Nr. 12 Satz 2 UStG ist (vgl. m. w. Nachw. Heidner in Bunjes, UStG, 

11. Aufl., 2012, § 4 Nr. 12, Rdnr. 35). 

 

4. Der Senat hält es für zweckmäßig, gemäß § 90a FGO durch Gerichtsbescheid zu 

entscheiden. 

 

 

   
 


